
Deckungserweiterungen zu den Gruppenunfallversicherungen, die 
gemäß den Besonderen Bedingungen ergänzend zu den AUB zusätzlich 
mitversichert gelten:

 Unfälle infolge von Bewusstseinsstörungen durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder verordnete 
Medikamente

 Unfälle durch epileptische Anfälle
 Unfälle infolge von alkoholbedingten Bewusstseinsstörungen (bei KFZ-Unfällen, jedoch nur bis 

1,5‰)
 Unfälle bei inneren Unruhen und gewalttätigen Auseinandersetzungen
 Rennrisiko bei lizenzfreien genehmigten Motorsportveranstaltungen
 Unfälle durch Strahlen
 FSME- und Borrelioseinfektionen durch Zeckenbiss
 Infektionen durch geringfügige Hautverletzungen
 Vergiftungen durch Einnahme schädlicher Stoffe einschließlich Nahrungsmittel
 Die Folgen psychischer und nervöser Störungen nach unfallbedingter organischer Erkrankung
 Auf 18 bzw. 24 Monate verlängerte Eintritts- und Meldefrist bei Invalidität
 Verbesserte, höhere Invaliditätsgliedertaxe
 Zahlung der Invaliditätsleistung in vielen Fällen bereits bei Diagnosestellung
 Verbesserte Übergangsleistung (soweit vereinbart)
 Krankenhaustagegeld bei Behandlung in gemischten Instituten (soweit vereinbart)
 Krankenhaustage- und Genesungsgeld bei ambulanten Operationen (soweit vereinbart)
 Zeitfenster für die Inanspruchnahme von Krankenhaustage- und Genesungsgeld fünf Jahre (soweit 

vereinbart)
 Hilfe bei Schwerverletzungen 3.000 EUR
 Rehabeihilfe 3.000 EUR
 Kosten unfallbedingter kosmetischer Operationen bis 25.000 EUR
 Zahnersatz- und Zahnbehandlungskosten bis 25.000 EUR
 Bergungskosten bis 25.000 EUR
 Keine Anrechnung von Krankheiten und Gebrechen bei Mitwirkung bis 44 %
 Künftige Ehe-/Lebenspartner und leibliche Kinder bis 15 Monate beitragsfrei mitversichert
 Übernahme der Arztgebühren zur Begründung des Leistungsanspruches
 25% höhere Leistung bei Unfällen mit einem bei der Generali versicherten PKW
 Kein Leistungsausschluss bei versehentlich unterlassener Anzeige oder Nichterfüllung einer 

Obliegenheit
 (Versehensklausel)
 Eigenbewegungen und Bauch-/Unterleibsbrüche durch erhöhte Kraftanstrengung
 Doppelte Todesfallleistung bei Unfalltod beider Eltern (soweit Todesfallsumme vereinbart)
 Kombiniertes Rooming-In- und Schulausfallgeld (Tagessatz 40,– EUR, nur für Kinder)
 Gesundheitsschädigungen bei der Rettung von Menschenleben, Tieren und Sachen
 Gesundheitsschädigungen durch ausströmende Dämpfe, Dünste, Gase und Staubwolken
 Ertrinken, Ersticken und Erfrieren
 Tauchtypische Gesundheitsschäden
 Verspätete Hinzuziehung eines Arztes nach einem Unfall gilt nicht als Obliegenheitsverletzung

Auszug aus AUB 2012 / 01.07.2013




